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(54) MOBILES THERAPIEMÖBEL MIT LIEGE- UND SITZFUNKTION

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein mobiles
Therapiemöbel (1) mit Liegefläche mit Liegefunktion, ins-
besondere Therapieliege, mit einem über eine Hubvor-
richtung (10) höhenverstellbaren Gesäßaufnahmeele-
ment (2) mit Gesäßauflagefläche (2.1), mit einem relativ
zu dem Gesäßaufnahmeelement (2) verschwenkbaren
Oberkörperaufnahmeelement (3) mit Oberkörperaufla-
gefläche (3.1) und mit einem relativ zu dem Gesäßauf-
nahmeelement (2) verschwenkbaren Beinaufnahmeele-

ment (4) mit Beinauflagefläche (4.1).
Erfindungswesentlich ist vorgesehen, dass durch

gegenläufiges Verschwenken des Oberkörperaufnah-
meelements (3) zu dem Beinaufnahmeelement (4) relativ
zu dem Gesäßaufnahmeelement (2) die aus der Gesä-
ßauflagefläche (2.1), der Oberkörperauflagefläche (3.1)
und der Beinauflagefläche (4.1) gebildete Liegefläche in
eine Sitzfläche mit Sitzfunktion wandelbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein mobiles
Therapiemöbel mit Liegefläche mit Liegefunktion, insbe-
sondere Therapieliege, mit einem über eine Hubvorrich-
tung höhenverstellbaren Gesäßaufnahmeelement mit
Gesäßauflagefläche, mit einem relativ zu dem
Gesäßaufnahmeelement verschwenkbaren Oberkör-
peraufnahmeelement mit Oberkörperauflagefläche und
mit einem relativ zu dem Gesäßaufnahmeelement ver-
schwenkbaren Beinaufnahmeelement mit Beinauflage-
fläche nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Eine ortsfeste Therapieliege ist beispielsweise
aus der DE 30 16 387 bekannt. Diese Therapieliege weist
einen Ständer auf, der ein Gelenk für zwei dort aneinan-
der angelenkte Liegeelemente fest abstützt. Diese bei-
den Liegeelemente sind mit Verstellelementen in ihrem
Winkel zueinander und bezogen auf die Stütze verstell-
bar.
[0003] Neben dem bereits genannten Stand der Tech-
nik sind auch verschiedene ortsfeste Therapieliegen, wie
z.B. aus der US 6821288 B2 oder aus der DE 30 16 387
A1 bekannt, die in mehrere Liegeelemente aufgegliedert
sind und mittels hydraulischer, pneumatischer oder elek-
trischer Zylinder verstellbar sind. Die gesamte Liegeflä-
che kann bei den bekannten Liegen beispielsweise mit-
tels eines Hubzylinders höhenverstellbar reguliert wer-
den.
[0004] Eine andere in mehrere Liegeelemente aufge-
gliederte Therapieliege ist beispielsweise aus der EP 3
287 112 A1 bekannt. Diese Therapieliege weist die Be-
sonderheit auf, dass über Körperkraft eines auf der Liege
liegenden Patienten einzelne Element relativ zueinander
entlang einer Verschiebachse verschiebt werden kön-
nen.
[0005] Als mobiles Therapiemöbel sind auch Rollstüh-
le mit einem Fahrwerksrahmen bekannt, deren Sitz an
der Vorderkante, in der Sitzmitte oder am-Ende der Sitz-
fläche kippfähig, also kantelbar gelagert ist. An der Sit-
zeinheit ist üblicherweise eine schwenkbare Rückenleh-
ne und in Fahrtrichtung eine verstellbare Fußabstützung
angeordnet. Die Sitzhöhe dieser Rollstühle ist vorbe-
stimmt. Ein Rollstuhl dieser Gattung mit einer mittig kipp-
fähig gelagerten Sitzeinheit zeigt die DE 202017484 U1.
[0006] Bei den bekannten Therapiemöbeln ist nachtei-
lig, dass diese entweder nur als ortsfeste Therapieliegen
mit Liegefunktion oder aber als verfahrbare Stühle in
Form von Rollstühlen konzipiert sind. Um einen Patien-
ten, der sowohl liegend transportiert werden muss oder
dieser auch gegebenenfalls in Sitzposition transportiert
oder in sitzender Haltung gelagert werden kann, die Mög-
lichkeiten der Liegendlagerung und der Sitzlagerung be-
reitzustellen, müssenimmer eine mobile Therapieliege
und ein Rollstuhl vorgehalten werden, da keines der be-
kannten Therapiemöbel beide Lagerungsoptionen er-
möglicht.

Offenbarung der Erfindung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, die aus dem Stand
der Technik bekannten Therapiemöbel zumindest teil-
weise zu verbessern. Insbesondere ist es die Aufgabe
der vorliegenden Erfindung ein Therapiemöbel konstruk-
tiv derart auszugestalten, dass dieses sowohl mobil ist
und neben einer Liegefunktion auch eine Sitzfunktion
aufweist. in
[0008] Die voranstehende Aufgabe wird durch ein mo-
biles Therapiemöbel mit Liegefläche mit Liegefunktion
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Weitere Vor-
teile, Merkmale und Details der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen, der Beschreibung und den
Zeichnungen.
[0009] Das erfindungsgemäße mobile Therapiemöbel
mit Liegefläche mit Liegefunktion, insbesondere Thera-
pieliege, mit einem über eine Hubvorrichtung höhenver-
stellbaren Gesäßaufnahmeelement mit Gesäßauflage-
fläche, mit einem relativ zu dem Gesäßaufnahmeele-
ment verschwenkbaren Oberkörperaufnahmeelement
mit Oberkörperauflagefläche und mit einem relativ zu
dem Gesäßaufnahmeelement verschwenkbaren Bein-
aufnahmeelement mit Beinauflagefläche, schließt die
technische Lehre ein, dass durch gegenläufiges Ver-
schwenken des Oberkörperaufnahmeelements zu dem
Beinaufnahmeelement relativ zu dem Gesäßaufnahme-
element die aus der Gesäßauflagefläche, der Oberkör-
perauflagefläche und der Beinauflagefläche gebildete
Liegefläche in eine Sitzfläche mit Sitzfunktion wandelbar
ist.
[0010] Die Vorteile der Wandelbarkeit des erfindungs-
gemäßen mobilen Therapiemöbels aus einer mobilen
Therapieliege mit Liegefunktion in ein mobiles Möbel mit
Sitzfunktion liegen auf der Hand. Denn aufgrund Wan-
delbarkeit des erfindungsgemäßen Therapiemöbels
kann ein auf dem Therapiemöbel gelagerter Patent ganz
einfach und bequem zwischen entspannender Liegepha-
se und anstrengender Sitzphase hin- und herwechseln,
wodurch besonders das Gesäß und die Wirbelsäule des
Patienten gezielt be- und entlastet werden können. Zu-
dem wird durch das Aufrichten des Patienten in die Sitz-
funktion dessen Herz-Kreislauf-System, dessen Atmung
und dessen sensorische Integration (Wahrnehmung) ak-
tivieren.
[0011] Im Sinne der vorliegenden Erfindung soll als
"Therapiemöbel" eine verfahrbare Therapieliege ver-
standen werden, die unter Ausbildung einer Sitzfunktion
in einen mobilen Stuhl wandelbar ist und wieder zurück
in eine Therapieliege mit Liegefunktion wandelbar ist,
wobei natürlich auch alle Zwischenstellungen zwischen
der Liegefunktion und der Sitzfunktion einstellbar sind.
Beispielsweise soll als Therapiemöbel im Sinne der vor-
liegenden Erfindung auch ein mobiles verfahrbares Mö-
bel verstanden werden, das eine Kantelfunktion auf-
weist, wobei das Sitzelement in der Sitzmitte relativ zur
Hubvorrichtung kippfähig, also kantelbar gelagert ist. Die
Lagerung des Sitzelements relativ zur Hubvorrichtung
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soll auch eine Trendelenburg-Lagerung des Patienten in
Rückenlage erlauben, bei welcher der Kopf durch
Schrägstellung des erfindungsgemäßen Therapiemö-
bels von 15-30° die tiefste Position des Körpers ein-
nimmt, wodurch es bei einem gelagerten Patienten zu
einem erhöhten venösen Rückstrom aus den unteren
Körperpartien kommt, welcher zu einer Erhöhung der
Vorlast führt, womit die Kräfte, die am Ende der Diastole
zur Dehnung der kontraktilen Muskelfasern der Herzven-
trikel führen, gemeint sind. Durch diese Funktion kann
vorteilhaft einem Blutrückstau entgegengewirkt werden,
der zu Ödemen in der Körperperipherie oder in der Lunge
des auf dem Therapiemöbel gelagerten oder sitzenden
Patienten führen kann. Über die Drehpunktlagerung des
Sitzelements an der Hubvorrichtung ist neben den oben
genannten Funktion natürlich auch eine Anti-Trendelen-
burg-Lagerung eines auf dem erfindungsgemäßen The-
rapiemöbels in Rückenlage gelagerten Patienten mög-
lich, bei der der Kopf durch Schrägstellung des Therapi-
emöbels die höchste Position des Körpers einnimmt.
[0012] Im Gegensatz zu als Rollstühlen oder ortsfes-
ten als Therapieliegen ausgestalteten Therapiemöbeln,
lässt das erfindungsgemäße Therapiemöbel vorteilhaft
neben der Kantel- und der Liegefunktion und er Trende-
lenburg-Lagerung durch die Drehpunktlagerung des Sit-
zelements an der Hubvorrichtung eine Veränderung der
Schwerpunktlage und ein Absenken der Sitz- und der
Liegehöhe zu. Diese Funktion hat den Vorteil, dass durch
die verstellbare Sitz- oder Liegehöhe in dem erfindungs-
gemäßen Therapiemöbel gelagerte Patienten, insbe-
sondere Kinder, in Sitzposition uneingeschränkt auf Au-
genhöhe kommunizieren können. Auch wird durch die
verstellbare Sitz- oder Liegehöhe das Hineinsetzten oder
Betten eines Patienten in das erfindungsgemäße Thera-
piemöbel und das Aussteigen bzw. das Herausheben
eines Patienten aus dem erfindungsgemäßen Therapi-
emöbel, unabhängig davon, ob der Patient liegend oder
sitzend gelagert ist, erleichtert. Die mit dem erfindungs-
gemäßen Therapiemöbel vorgeschlagene konstruktive
Drehpunktlagerung des Sitzelements an der Hubvorrich-
tung hat somit den Vorteil, dass neben der Kantelung
eine stufenlose Einstellung der Sitzhöhe oder Liegehö-
he, der Sitz- oder Liegeneigung und eine Schwerpunkt-
verlagerung erreichbar ist. Die erfindungsgemäße Kon-
struktion erlaubt somit vorteilhaft eine individuelle Anpas-
sung der Sitz- oder Liegestellung an den Patienten und
unter Berücksichtigung seiner motorischen Fähigkeiten
kann eine Verbesserung seiner Lebensqualität erreicht
werden, vorteilhaft dadurch, dass der Patient nicht nur
auf die Liegefunktion einer aus dem Stand der Technik
bekannten Therapieliege eingeschränkt ist.
[0013] Als Sitz-, Liege- und Beinauflagefläche sollen
die Oberflächen des Oberkörperaufnahmeelements, des
Beinaufnahmeelements und des Gesäßaufnahmeele-
ments verstanden werden, auf welche ein Patient gela-
gert ist. Die Oberflächen werden vorteilhaft durch auf das
Oberkörperaufnahmeelement, das Beinaufnahmeele-
ment und das Gesäßaufnahmeelement aufgelegte Kis-

sen gebildet. Die Kissen weisen vorteilhaft einen visco-
elastischen Schaumstoffkern auf, der von einem ab-
waschbaren PU-Bezug umzogen ist. Auf zumindest ei-
ner Seite des PU-Bezuges sind zumindest abschnitts-
weise Widerhäckchen und/oder Schlaufen ausgestaltet,
die dazu dienen um einen Schnellverschluss mit einem
Konterpart, der Schlaufen und/oder Widerhäkchen auf-
weist, auszubilden. Vorteilhaft weisen die Oberflächen
der Kissen und/oder Elemente demnach zumindest ab-
schnittsweise textile, beliebig oft zu lösende Verschluss-
mittel in Form von Klettbändern mit Widerhäkchen oder
Schlaufen auf, um darauf vorteilhaft Stützelemente, ins-
besondere in Form von Winkeln, die entweder Widerhäk-
chen oder Schlaufen aufweisen, in Form eines belas-
tungsfähigen, aber reversiblen Schnellverschlusses an-
bringen zu können. Noch bevorzugter sind die Oberflä-
chen vollflächig als Klettbezug ausgebildet, wobei der
Klettbezug vorteilhaft das gesamte Kissen und/oder
Oberkörperaufnahmeelement, das Beinaufnahmeele-
ment und/oder das Gesäßaufnahmeelement um-
schließt. Durch die vollflächige Ausbildung der Oberflä-
chen als Klettauflage in Form eines Klettbezuges wird
zum einen eine variable Anbringung der Stützelemente
ermöglicht und zum anderen kann der Klettbezug ge-
wechselt werden. Die Klettbänder und der Klettbezug be-
stehen vorteilhaft aus Polyamid-, Polyester- und Polyo-
lefinfasern. Besonders vorteilhaft lässt sich das erfin-
dungsgemäße Therapiemöbel mittels einer aus Positi-
onsstützen ausgestalteten Ganzkörperorthese verwen-
den. Für eine Ganzkörperorthese wird auf den Offenba-
rungsgehalt der DE 10 2016 112 259 verwiesen und die-
ser wird zum Gegenstand der vorliegenden Beschrei-
bung und damit zum Offenbarungsgehalt der
vorliegenden Anmeldung gemacht.
[0014] In vorteilhafter Weise stützt sich das erfin-
dungsgemäße Therapiemöbel mittels zumindest einer
Hubvorrichtung bodenseitig auf einem Rahmen ab. Für
die Ausgestaltung der Hubvorrichtung kann auf an sich
bekannte Höhenverstellzylinder zurückgegriffen wer-
den, wie beispielsweise eine Hubsäule, die als elektrisch,
hydraulisch oder pneumatisch betätigte Zylinder oder in
beliebiger anderer Weise ausgebildet sein kann. Vor-
zugsweise sind an dem Rahmen, auf dem sich die Hu-
beinrichtung mit dem daran angeordneten Gesäßauf-
nahmeelement, dem Oberkörperaufnahmeelement und
dem Beinaufnahmeelement abstützt, Rollelemente an-
geordnet, über die das erfindungsgemäße Therapiemö-
bel verfahrbar ist. Die Rollelemente sind vorteilhaft als
Räder ausgebildet. Es sind aber auch Rolllager, Kugel-
lager oder eine Kombination aus zumindest zwei der zu-
vor genannten Rollelemente denkbar, die an oder in dem
Rahmen angeordnet sind.
[0015] Vorzugsweise sind das Oberkörperaufnahme-
element und das Beinaufnahmeelement drehgelenkig
über zumindest ein Drehgelenk mit einer quer zur Liege-
oder Sitzfläche liegenden Schwenkachse, mit dem Ge-
säßaufnahmeelement verbunden. Die Schwenkachse
wird vorteilhaft als virtuelle Achse verstanden, die bei-
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spielsweise zwischen zwei parallel zueinander liegenden
Drehgelenken ausgestaltet ist. Die Drehgelenke können
in jeglicher bekannter Form ausgestaltet sein, beispiels-
weise kugel- oder rollengelagert, oder als Klemmhülse
mit einen davon umschlossenen Stab verstanden wer-
den, welche eine Rotation der zueinander beweglichen
Teile über einen gewissen Freiheitsgrad, der zumindest
eine Einstellung der zueinander verschwenkbaren Ele-
mente des erfindungsgemäßen Therapiemöbels in ei-
nem Winkel, der 90° einschließt, erlauben sollen.
[0016] Wie bereits oben beschrieben ist vorzugsweise
das Gesäßaufnahmeelement mit der Hubvorrichtung
drehpunktgelagert. Durch diese Ausgestaltung ist nicht
nur das Gesäßaufnahmeelement relativ zu dem Ober-
körperaufnahmeelement und relativ zu dem Beinaufnah-
meelement verschwenkbar, sondern auch das
Gesäßaufnahmeelement mit dem damit verbundenen
Oberkörperaufnahmeelement und dem damit verbunde-
nen Beinaufnahmeelement relativ zu der Hubvorrichtung
verschwenkbar. Durch diese erfindungsgemäße drehge-
lenkige Verbindung zwischen der Hubvorrichtung und
dem Gesäßaufnahmelement, ist eine Kantelfunktion ge-
schaffen, die es erlaubt, den auf dem Therapiemöbel ge-
lagerten Patienten zu kanteln, das heißt, den Patienten
vorzugsweise mit angewinkelten Beinen in eine Nei-
gungsstellung zu überführen, vorteilhaft in eine nach hin-
ten gekippte Stellung, die einen Winkel von 0,1° bis 30°
einschließt, noch bevorzugter einen Winkel von 20° ein-
schließt. Als drehgelenkige Verbindung zwischen der
Hubvorrichtung und dem Gesäßaufnahmeelement soll
auch eine Verbindung verstanden werden, die eine Ro-
tation nicht nur in einem Verschwenken des Gesäßauf-
nahmeelements erlaubt sondern auch eine Rotation des
Gesäßaufnahmeelements um eine horizontale Achse er-
laubt, wodurch das erfindungsgemäße Therapiemöbel
wie beispielsweise ein Schreibtischstuhl um die Stuhl-
aufnahme, im vorliegenden Fall relativ zu der Hubvor-
richtung gedreht werden kann.
[0017] Vorzugsweise erfolgt das Verschwenken des
Oberkörperaufnahmeelements und des Beinaufnahme-
elements relativ zu dem Gesäßaufnahmeelement über
zumindest ein Verstellelement. Das Verstellelement ist
vorteilhaft als Kraftzylinder, als manuell betätigte Spin-
deln oder in anderer Weise, sei es als elektrischer Geber,
hydraulisch oder pneumatisch betätigte Zylinder oder in
beliebiger anderer Weise ausgebildet. Besonders bevor-
zugt sind die Verstellelemente in Form von Kraftantrie-
ben als elektromotorisch, pneumatisch oder hydraulisch
betätigbare Linearmotoren ausgebildet, die zwischen
den Elementen über feste Anlenkpunkte an den Elemen-
ten und/oder der Hubvorrichtung angeordnet sind, wobei
vorzugsweise ein erster Kraftantrieb zwischen der Hub-
vorrichtung und dem zwischen dem Beinaufnahmeele-
ment und dem Gesäßaufnahmeelement angeordneten
Drehgelenk angeordnet ist, ein zweiter Kraftantrieb zwi-
schen dem Oberkörperaufnahmeelement und dem zwi-
schen dem Oberkörperaufnahmeelement und dem Ge-
säßaufnahmeelement angeordneten Drehgelenk ange-

ordnet ist und ein dritter Kraftantrieb zwischen dem Bein-
aufnahmeelement und dem zwischen dem Beinaufnah-
meelement und dem Gesäßaufnahmeelement angeord-
neten Drehgelenk angeordnet ist. Es reichen somit be-
reits drei als manuell betätigbare oder in Form von Kraft-
antrieben ausgestaltete Verstellelemente aus, um das
erfindungsgemäße Therapiemöbel aus eine Therapielie-
ge in einen Therapiestuhl umzuwandeln, nämlich vorteil-
haft das Oberkörperaufnahmeelement relativ zu dem
Gesäßaufnahmeelement bis zu einem rechten Winkel
zwischen dem Gesäßaufnahmeelement und dem Ober-
körperaufnahmeelement bildend aufzustellen, oder um
beispielsweise die Beine eine gelagerten Patienten an-
zuwinkeln und diesen leicht nach hinten zu neigen, näm-
lich den Patienten zu kanteln.
[0018] Vorteilhaft sind zur Abgrenzung der Auflageflä-
chen das Oberkörperaufnahmeelement, das Gesäßauf-
nahmeelement und das Beinauflageelement an zumin-
dest zwei Seiten zumindest abschnittsweise von Seiten-
wänden umgrenzt. Die Seitenwände sind vorteilhaft
schwenkbar mit den Elementen verbunden, so dass die-
se aus einer zu den Auflageflächen orthogonalen Stel-
lung in zumindest ein zu den Flächen planebene Stellung
durch Verschwenken überführt werden können. Auf die-
se Weise können die Auflageflächen um die Flächen der
Seitenwände verbreitert werden. Zudem ist ein Ver-
schwenken der Seitenwände zu den Auflageflächen vor-
teilhaft, um einen Patienten aus oder in das Therapie-
möbel zu heben.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele:

[0019] Weitere, die Erfindung verbessernde Maßnah-
men werden nachstehend mit der Beschreibung von be-
vorzugten Ausführungsbeispielen der Erfindung anhand
der Figuren näher dargestellt. Dabei können die in den
Ansprüchen und in der Beschreibung erwähnten Merk-
male jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombina-
tion erfindungswesentlich sein. Dabei ist zu beachten,
dass die in den Figuren dargestellten Ausführungsbei-
spiele nur beschreibenden Charakter haben und diese
nicht dazu gedacht ist, die Erfindung in irgendeiner Form
einzuschränken.
[0020] Es zeigen:

Fig.1 eine Seitenansicht auf ein erfindungsgemäßes
Therapiemöbel als Therapieliege mit Liege-
funktion,

Fig.2 das Therapiemöbel aus Figur 1 in einer Drauf-
sicht von oben,

Fig.3 das Therapiemöbel aus den Figuren 1 und 2 in
einer Draufsicht von vorne auf das Beinaufla-
geelement,

Fig.4 eine Seitenansicht des Therapiemöbels aus
den vorherigen Figuren umgewandelt zum
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Therapiestuhl mit Sitzfunktion,

Fig.5 das Therapiemöbel aus Figur 4 in einer Drauf-
sicht von vorne auf das Beinauflageelement
und das Oberkörperaufnahmeelement,

Fig. 6 das Therapiemöbel aus den Figuren 4 und 5 in
einer perspektivischen von oben und

Fig. 7 eine skizzenhafte Darstellung, die den Aufbau
einer Auflagfläche in Form eines Kissens zeigt.

[0021] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen, wes-
halb diese in der Regel nur einmal beschrieben werden.
[0022] Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht ein erfin-
dungsgemäßes Therapiemöbel 1, welches vorliegend in
der gezeigten Stellung als Therapieliege mit Liegefunk-
tion ausgestaltet ist. Das Therapiemöbel umfasst eine
Hubvorrichtung 10 mit dem über eine Gelenkverbindung
8 ein Gesäßaufnahmeelement 2 verbunden ist. Über
Drehgelenke 8 ist in der Figur nach rechts mit dem Ge-
säßaufnahmeelement 2 ein Beinaufnahmeelement 4
verbunden. In der Figur nach links ist über Drehgelenke
8 mit dem Gesäßaufnahmeelement 2 ein Oberkörper-
aufnahmeelement 4 verbunden. Durch die drehgelenki-
ge Verbindung zwischen den Elementen 2 und 3 und den
Elementen 2 und 4 sind diese relativ zueinander ver-
schwenkbar. Über die Hubvorrichtung 10 ist das Gesä-
ßaufnahmeelement 2 und das damit verbundene Bein-
aufnahmeelement 4 und das mit dem Gesäßaufnahme-
element 2 verbundene Oberkörperaufnahmeelement 3
höhenverstellbar. Das Beinaufnahmeelement 4, das Ge-
säßaufnahmeelement 2 und das Oberkörperaufnahme-
element 3 sind vorteilhaft aus einem polymeren Kunst-
stoff, wie beispielsweise Polyethylen ausgestaltet. Das
Beinaufnahmeelement 4, das Gesäßaufnahmeelement
2 und das Oberkörperaufnahmeelement 3 weisen wie in
Figur 2 dargestellt vorteilhaft eine Gesäßauflagefläche
2.1, eine Oberkörperauflagefläche 3.1 und eine Beinauf-
lagefläche 4.1 auf, die wie in Figur 7 dargestellt, zumin-
dest abschnittsweise textile, beliebig oft zu lösende Ver-
schlussmittel in Form von Klettbändern mit Widerhäk-
chen oder Schlaufen auf um darauf Stützelemente, ins-
besondere in Form von Winkeln zur Ausgestaltung einer
Ganzkörperorthese, welche entweder Widerhäkchen
oder Schlaufen aufweisen, in Form eines belastungsfä-
higen, aber reversiblen Schnellverschlusses anbringen
zu können. Die Gesäßauflagefläche 2.1, die Oberkörper-
auflagefläche 3.1 und/oder die Beinauflagefläche 4.1
kann aber auch in Form von Kissen 20, wie in Figur 7
dargestellt, ausgestaltet sein, wobei jeweils ein Kissen
20 auf das Beinaufnahmeelement 4, das Gesäßaufnah-
meelement 2 und das Oberkörperaufnahmeelement 3
aufgelegt und vorteilhaft mit diesen verbunden werden
können. Es ist aber auch denkbar ein Kissen 20 als ein
durchgängiges Kissen, welches das Beinaufnahmeele-
ment 4, das Gesäßaufnahmeelement 2 und das Ober-

körperaufnahmeelement 3 flächendeckend überspannt,
auszubilden. An der Unterseite der Aufnahmeelemente
2,3,4 sind Verstellelemente 9 in Form von Kraftantrieben
9.1, 9.2, 9.3, die vorliegend als Linearantriebe ausgebil-
det sind, angelenkt. Ein erster Kraftantrieb 9.1 ist zwi-
schen der Hubvorrichtung 10 und dem zwischen dem
Beinaufnahmeelement 4 und dem Gesäßaufnahmeele-
ment 2 angeordneten Drehgelenk 7 angeordnet. Ein
zweiter Kraftantrieb 9.2 ist zwischen dem Oberkörper-
aufnahmeelement 3 und dem zwischen dem Oberkör-
peraufnahmeelement 3 und dem Gesäßaufnahmeele-
ment 2 angeordneten Drehgelenk angeordnet. Ein dritter
Kraftantrieb 9.3 ist zwischen dem Beinaufnahmeelement
4 und dem zwischen dem Beinaufnahmeelement 4 und
dem Gesäßaufnahmeelement 2 angeordneten Drehge-
lenk 7 angeordnet. Die Hubvorrichtung stützt sich boden-
seitig auf einem Rahmen 5. Mit dem Rahmen 5 sind Rol-
lelemente 6 in Form von Rädern verbunden, worüber das
erfindungsgemäße Therapiemöbel 1 verfahren werden
kann. Wie dargestellt sind an den Stirnseiten des The-
rapiemöbels 1 Griffe 30 angeordnet über die das Thera-
piemöbel 1 geschoben oder gezogen werden kann. Das
Beinaufnahmeelement 4, das Gesäßaufnahmeelement
2 und das Oberkörperaufnahmeelement 3 sind von or-
thogonal dazu stehenden Seitenwänden 11 umgrenzt,
wobei die Seitenwände 11 vorteilhaft drehgelenkig mit
den Elementen 2,3,4 verbunden sind, um diese bei Be-
darf aus der zu den Elementen 2,3,4 orthogonalen Stel-
lung durch 90° Drehung, in der Bildebene nach vorne, in
eine zumindest zu den Elementen 2,3,4 liegende plane-
bene Stellung zu überführen, bzw. die Seitenwände 11
soweit abklappen zu können, das diese aus der zu den
Elementen 2,3,4 orthogonalen Ausgangsstellung, wie in
der Figur 1 gezeigt, in eine dazu um 180° zu den Ele-
menten 2,3,4 liegende orthogonale Stellung überführt
sind, nämlich die Seitenwände 11 in eine zu der Aus-
gangsstellung spiegelsymmetrische Stellung überführt
sind. Wie in der Figur rechts zu erkennen, schließt das
Beinauflageelement 4 an dessen Stirnseite mit einem
orthogonal zu der Beinauflagefläche 4.1 stehenden Bü-
gel 40 ab. Der Bügel 40 dient in den in den Figuren 4 bis
6 gezeigten Sitzfunktion des Therapiemöbels 1 als
Fußauflage oder Fußstütze.
[0023] Figur 2 das Therapiemöbel aus Figur 1 in einer
Draufsicht von oben. Wie zu erkennen ist, sind die Griffe
30 an den Stirnseiten des Therapiemöbels 1 zweiteilig
ausgeführt. Natürlich ist auch ein einteiliger Bügel denk-
bar. Das Gesäßaufnahmeelement 2 ist jeweils über zwei
zueinander beabstandete Drehgelenke 7 mit dem Bein-
auflageelement 4 und dem Oberkörperaufnahmeele-
ment 3 verbunden. Durch die jeweils beiden Gelenke 7
liegen die Schwenkachsen X-X entlang dieser eine Ro-
tation der zueinander beweglichen Teile über einen ge-
wissen Freiheitsgrad, der zumindest eine Einstellung der
zueinander verschwenkbaren Elemente 2 und 3 und 2
und4 des erfindungsgemäßen Therapiemöbels 1 in ei-
nem Winkel, der 90° einschließt, erfolgen kann. Die Die
Drehgelenke 7 können in jeglicher bekannter Form aus-
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gestaltet sein, beispielsweise kugel- oder rollengelagert,
oder als Klemmhülse mit einen davon umschlossenen
Stab, wobei der Stab parallel zu der Schwenkachse X-
X liegt. Das Gesäßaufnahmeelement 2 das Beinaufla-
geelement 4 und das Oberkörperaufnahmeelement 3
weisen jeweils eine Auflagefläche 2.1,3.1,4.1 aus eine
textilen Gewebe mit Widerhäkchen oder Schlaufen auf,
oder wie in der Figur 7 dargestellt, jeweils ein Kissen 20,
das eine Auflagefläche 2.1,3.1,4.1 aus eine textilen Ge-
webe mit Widerhäkchen oder Schlaufen aufweist. Wie
zudem in der Draufsicht von oben auf das erfindungsge-
mäße Therapiemöbel 1 zu erkennen ist, ist jedes der
Aufnahmeelemente 2,3,4 jeweils an beiden Seiten die
parallel zur Längserstreckung des Therapiemöbels 1 lie-
gen von jeweils einer Seitenwand 11 umfasst.
[0024] Die Figur 3 zeigt das Therapiemöbel aus den
Figuren 1 und 2 in einer Draufsicht von vorne auf das
Beinauflageelement 4. Wie dargestellt ist die Fußauflage
oder Fußstütze als geschlossener Bügel 40 ausgestaltet.
Die als Räder ausgestalteten Rollelemente 6 sind als
Doppelräder ausgestaltet, die über eine dazwischen lie-
gende Achse 6.1 drehbeweglich mit dem Rahmen 5 ver-
bunden sind. Die Seitenwände 11 sind drehbeweglich
über zumindest ein Drehgelenk 11.1 mit dem Beinaufla-
geelement 4, dem Gesäßaufnahmeelement 2 und dem
Oberkörperaufnahmeelement 3 verbunden.
[0025] Die Figur 4 zeigt in einer Seitenansicht das The-
rapiemöbel 1 aus den vorherigen Figuren, welches aus
der in den vorherigen Figuren gezeigten Therapieliege
mit Liegefunktion in einen Therapiestuhl mit Sitzfunktion
und Rollstuhlfunktion umgewandelt ist. Durch gegenläu-
figes Verschwenken des Oberkörperaufnahmeelements
3 zu dem Beinaufnahmeelement 4 relativ zu dem Gesä-
ßaufnahmeelement, nämlich in der Figur das Ver-
schwenken des Beinaufnahmeelements 4 entlang der
Schwenkachse X-X relativ zu dem Gesäßaufnahmeele-
ment 2 über die beiden Gelenke 7 nach unten, und das
Verschwenken des Oberkörperaufnahmeelements 4
entlang der Schwenkachse X-X relativ zu dem
Gesäßaufnahmeelement 2 über die beiden Gelenke 7
nach oben, wird die Liegefunktion des Therapiemöbels
1 in eine Sitzfunktion gewandelt. Das Verschwenken des
Oberkörperaufnahmeelements 4 entlang der Schwenk-
achse X-X relativ zu dem Gesäßaufnahmeelement 2
über die beiden Gelenke 7 nach oben schließt einen Win-
kel von bis zu 90° ein. Auch das Verschwenken des Bein-
aufnahmeelements 4 entlang der Schwenkachse X-X re-
lativ zu dem Gesäßaufnahmeelement 2 über die beiden
Gelenke 7 schließt einen Winkel von bis zu 90° ein, wo-
durch es einem Patienten in der Liegefunktion vorteilhaft
ermöglicht wird, die Beine rechtwinklig anzustellen. Wie
dargestellt schließt die Stellung des Beinaufnahmeele-
ments 4 relativ zu dem Gesäßaufnahmeelement 2 einen
Winkel ein, der kleiner als 90° ist. Die Umwandlung des
Therapiemöbels 1 aus einer Therapieliege mit Liege-
funktion in den dargestellten mobilen Therapiestuhl mit
Sitzfunktion und Rollstuhlfunktion und zurück erfolgt
durch die Verstellelemente 9 in Form von Kraftantrieben

9.1, 9.2, 9.3. Um den in dem Therapiemöbel 1 sitzenden
Patienten wie in einem Rollstuhl bewegen zu können,
können vorteilhaft an dem Oberkörperaufnahmeelement
3 zusätzliche Griffe angeordnet werden, die in der Figur
nach links ausgeklappt werden (nicht dargestellt). Durch
die nach hinten ausgeklappten Griffe verkürzt sich der
Abstand bis zur linken Stirnseite des Rahmens 5, so dass
es einer hinter dem Therapiemöbel 1 stehenden oder
laufenden Person das Therapiemöbel durch Schieben
über die Griffe möglichst komfortabel zu bewegen.
[0026] Figur 5 zeigt das Therapiemöbel aus Figur 4 in
einer Draufsicht von vorne auf das Beinauflageelement
4 und das Oberkörperaufnahmeelement 3, welche zu
dem Gesäßaufnahmeelement 2 durch Verschwenken
entlang der Drehachsen X-X abgewinkelt sind. Das Ge-
säßaufnahmeelement 2 selber muss zur Umwandlung
der Therapieliege mit Liegefunktion in den dargestellten
Therapiestuhl mit Sitzfunktion nicht geschwenkt werden.
Jedoch erlaubt das Verschwenken des Gesäßaufnah-
meelements 2 relativ zur Hubvorrichtung 10 über das
Drehgelenk 8 die in dem Therapiemöbel sitzend aufge-
richteten Patienten leicht nach hinten zu neigen, nämlich
diesen in der sitzenden Stellung zu kanteln. Um bei-
spielsweise Patienten, die auf eine Abstützung mittels
einer Ganzkörperorthese in der Liegefunktion angewie-
sen sind, in eine Sitzposition mit den erfindungsgemäßen
Therapiemöbel 1 zu überführen, kann der Patient vorteil-
haft mittels hier nicht dargestellten Gurten an dem The-
rapiemöbel 1 fixiert werden.
[0027] Figur 6 zeigt das Therapiemöbel 1 mit Sitzfunk-
tion aus den Figuren 4 und 5 in einer perspektivischen
von oben. Im Unterschied zu einem Rollstuhl mit seitliche
des Gesäßaufnahmeelements 2 angeordneten Rädern,
sind die als Räder ausgestalteten Rollelemente 6 jeweils
an den durch den Rahmen 5 gebildeten Eckpunkten
drehgelenkig mit dem Rahmen 5 verbunden. Jedes der
Rollelemente 5 ist mit einer orthogonal zu dem Rahmen
5 liegenden Achse 6.1 mit dem Rahmen 5 verbunden.
Durch diese Ausgestaltung mit maximal zueinander be-
abstandeten Rollelementen 6 mit der mittig im Rahmen
5 angeordneten Hubvorrichtung 10 wird eine besonders
hohe Standsicherheit des Therapiemöbels 1 gewährleis-
tet, so dass selbst in der Sitzposition ein Patient mit dem
Therapiemöbel 1 nicht nach hinten oder ein nach vorne
kippen kann.
[0028] Schließlich zeigt Figur 7 in einer skizzenhafte
Darstellung den Aufbau einer Auflagefläche in Form ei-
nes Kissens 20 zeigt. Als Auflagefläche soll die
Gesäßauflagefläche 2.1, die Oberkörperauflagefläche
3.1 und die Beinauflagefläche 4.1 des Therapiemöbels
1 verstanden werden, die von jeweils einem Kissen 20
gebildet ist, wie beispielsweise in der Figur 2 dargestellt.
Das Kissen 20 umfasst einen elastischen Kern 20.1, vor-
teilhaft aus einem viscoelastischen Schaumstoff. Die Hö-
he des Kerns 20.1 kann zwischen 1 cm bis 9 cm liegen.
Vorteilhaft ist die Höhe des Kerns 20.1 6 cm. Um den
Kern 20.1 herum ist ein Bezug 20.2 aus einem wasch-
baren und/oder abwaschbaren Material gespannt. Vor-
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teilhaft weist der Bezug 20.2 eine glatte Oberfläche auf,
die leicht zu reinigen ist. Als Material für den Bezug 20.2
wird vorteilhaft Polyurethan oder eine Mischung aus Po-
lyurethan mit anderen textilen Fasern in Form von PU-
Leder verwendet. Die Oberfläche 20.3 des Kissens 20
bildet ein textiles Gewebe mit Widerhäckchen und/oder
Schlaufen. Die Widerhäckchen und/oder Schlaufen die-
nen dazu, um einen Schnellverschluss mit einem Kon-
terpart, der Schlaufen und/oder Widerhäkchen aufweist,
auszubilden. Wie dargestellt ist die Oberfläche 20.3 voll-
flächig als Klettbezug ausgebildet. Die Oberfläche 20.3
kann auch als vollständiger Bezug ausgestaltet, der wie
der Bezug 20.2, des Kern 20.1 des Kissens 20 vollständig
umspannt. Die Oberfläche 20.3 aus dem textilen Gewebe
mit Widerhäckchen und/oder Schlaufen dient vorteilhaft
dazu, um Positionsstützen, die Teil einer Ganzkörperort-
hese sind, an dem Therapiemöbel 1 reversibel befesti-
gen zu können. Eine aus Positionsstützen gebildete
Ganzkörperorthese ist aus dem deutschen Patent 10
2016 112 259 des Anmelders bekannt. Daher ist es auch
vorstellbar, dass das in der DE 10 2016 112 259 genann-
te flächige textile Material aus einem Gelege aus Kett-
und Schussfäden mit zumindest abschnittsweise auf sei-
ner Oberfläche ausgebildeten und wirktechnisch mit dem
Gelege verbundenen Schlaufen, welches mit einem an
den Positionsstützen ausgestaltenen Hakenbands der-
art mit den Schlaufen des textilen Materials zusammen-
wirkt, dass die Positionsstütze lösbar mit dem textilen
Material verbunden werden kann, zur Ausbildung der Ge-
säßauflagefläche 2.1, der Oberkörperauflagefläche 3.1
und der Beinauflagefläche 4.1 Verwendung findet, näm-
lich das Beinauflageelement 4, das Oberkörperaufnah-
meelement 3 und das Gesäßaufnahmeelement 2 des
erfindungsgemäßen Therapiemöbels 1 mit dem aus der
DE 10 2016 112 259 bekannten textilen Material entwe-
der einzeln oder im zusammen umspannt werden.

Patentansprüche

1. Mobiles Therapiemöbel (1) mit Liegefläche mit Lie-
gefunktion, insbesondere Therapieliege, mit einem
über eine Hubvorrichtung (10) höhenverstellbaren
Gesäßaufnahmeelement (2) mit Gesäßauflageflä-
che (2.1), mit einem relativ zu dem Gesäßaufnah-
meelement (2) verschwenkbaren Oberkörperauf-
nahmeelement (3) mit Oberkörperauflagefläche
(3.1) und mit einem relativ zu dem Gesäßaufnahme-
element (2) verschwenkbaren Beinaufnahmeele-
ment (4) mit Beinauflagefläche (4.1), dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch gegenläufiges Ver-
schwenken des Oberkörperaufnahmeelements (3)
zu dem Beinaufnahmeelement (4) relativ zu dem Ge-
säßaufnahmeelement (2) die aus der Gesäßaufla-
gefläche (2.1), der Oberkörperauflagefläche (3.1)
und der Beinauflagefläche (4.1) gebildete Liegeflä-
che in eine Sitzfläche mit Sitzfunktion wandelbar ist.

2. Mobiles Therapiemöbel (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Hubvorrich-
tung (10) bodenseitig auf einem Rahmen (5) ab-
stützt, wobei an dem Rahmen (5) Rollelemente (6),
insbesondere Räder, angeordnet sind.

3. Mobiles Therapiemöbel (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Oberkörper-
aufnahmeelement (3) und das Beinaufnahmeele-
ment (4) drehgelenkig über jeweils zumindest ein
Drehgelenk (7) mit einer quer zur Liege- oder Sitz-
fläche liegenden Schwenkachse, mit dem
Gesäßaufnahmeelement (2) verbunden sind.

4. Mobiles Therapiemöbel (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Gesäßauf-
nahmeelement (2) drehgelenkig über zumindest ein
Drehgelenk (8) mit der Hubvorrichtung (10) verbun-
den ist, wobei das Gesäßaufnahmeelement (2) mit
dem damit verbundenen Oberkörperaufnahmeele-
ment (3) und dem damit verbundenen Beinaufnah-
meelement (4) relativ zu der Hubvorrichtung (10)
verschwenkbar ist.

5. Mobiles Therapiemöbel (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verschwen-
ken des Oberkörperaufnahmeelements (3) und des
Beinaufnahmeelements (4) relativ zu dem
Gesäßaufnahmeelement (2) und/oder das Ver-
schwenken des Gesäßaufnahmeelements (2) rela-
tiv zu der Hubvorrichtung (10) über zumindest ein
Verstellelement (9) erfolgt.

6. Mobiles Therapiemöbel (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verschwen-
ken des Oberkörperaufnahmeelements (3) und des
Beinaufnahmeelements (4) relativ zu dem
Gesäßaufnahmeelement (2) und/oder das Ver-
schwenken des Gesäßaufnahmeelements (2) rela-
tiv zu der Hubvorrichtung (10) über zumindest ein
als Kraftantrieb (9.1,9.2,9.3) ausgestaltetes Verstel-
lelement (9) erfolgt.

7. Mobiles Therapiemöbel (1) nach Anspruch 5 oder 6,
dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Kraftan-
trieb (9.1) zwischen der Hubvorrichtung (10) und
dem zwischen dem Beinaufnahmeelement (4) und
dem Gesäßaufnahmeelement (2) angeordneten
Drehgelenk (7) angeordnet ist, ein zweiter Kraftan-
trieb (9.2) zwischen dem Oberkörperaufnahmeele-
ment (3) und dem zwischen dem Oberkörperaufnah-
meelement (3) und dem Gesäßaufnahmeelement
(2) angeordneten Drehgelenk (7) angeordnet ist und
ein dritter Kraftantrieb (9.3) zwischen dem Beinauf-
nahmeelement (4) und dem zwischen dem Beinauf-
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nahmeelement (4) und dem Gesäßaufnahmeele-
ment (2) angeordneten Drehgelenk (7) angeordnet
ist.

8. Mobiles Therapiemöbel (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Oberkörper-
aufnahmeelement (3) relativ zu dem Gesäßaufnah-
meelement (2) bis zu einen rechten Winkel umschlie-
ßend aufstellbar ist.

9. Mobiles Therapiemöbel (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Oberkörper-
aufnahmeelement (3), das Gesäßaufnahmeelement
(2) und das Beinauflageelement (3) an zumindest
zwei Seiten zumindest abschnittsweise von Seiten-
wänden (11) umgrenzt sind.

10. Mobiles Therapiemöbel (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet durch, dass die Aufnah-
meelemente (2,3,4) an deren Oberflächen
(2.1,3.1,4.1) zumindest abschnittsweise textile, be-
liebig oft zu lösende Verschlussmittel, insbesondere
in Form von Klettbändern, mit Widerhäkchen
und/oder Schlaufen aufweisen.
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